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STADT ASCHERSLEBEN Tagesordnungspunkt  

 Vorlage Nr. Amt 30 
 VII/0527/23 AZ: III/61-21/fi 

 öffentlich 

 
Nr.  Gremium  Datum ja nein Enth. 
 1 . Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss 01.03./22.03.2023 10 / / 
 2 . Finanz- und Verwaltungsausschuss 29.03.2023 - Information - 
 3 . Stadtrat 12.04.2023 -mehrheitlich bestätigt- 

 
 
Beschluss zur Ablehnung der Durchführung eines Bauleitplanverfahrens an der 
Magdeburger Chaussee in Aschersleben 
 
Die Green Energy 030 GmbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 23.12.2022 die Einleitung eines 
Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Photovoltaik“ zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage in der Flur 28 
Flurstücke 1/4 und 65 an der Magdeburger Chaussee in Aschersleben beantragt. 
 
Die Stadt Aschersleben führt gegenwärtig das Verfahren für den Teilflächennutzungsplan 
Regenerative Energien – Wind und Solar in Aschersleben durch. Die öffentliche Auslegung des 
Entwurfes zu diesem TFNP erfolgte vom 02.01.2020 bis 05.02.2020. Das Verfahren ruht zwar 
derzeit, weil die Vorgaben der übergeordneten Planungsebene noch nicht vorliegen. Dennoch 
orientiert sich die Stadt Aschersleben an den Planinhalten des Teil-FNP bei der Beurteilung 
beantragter Vorhaben. 
Das Umland von Aschersleben verfügt über hochwertige landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Schwarzerdeböden) mit Ackerwertzahlen zwischen 85 und 95. Praktisch am Südrand der 
Magdeburger Börde gelegen, gehört Aschersleben zur Kornkammer Deutschlands. 
Deshalb sind wesentliche Flächen der Gemarkung Aschersleben im Regionalen Entwicklungsplan 
der Region Magdeburg als Vorranggebiete für Landwirtschaft ausgewiesen. 
Dementsprechend besteht für den Teilflächennutzungsplan - Wind und Solar - der Grundsatz, 
keine landwirtschaftlichen Flächen auszuweisen. 
Die von der Green Energy 030 GmbH & Co. KG beantragten Fläche von 19,8 ha wird im 
nördlichen und westlichen Teil landwirtschaftlich genutzt und ist deshalb nicht Gegenstand des 
Planverfahrens zum Teilflächennutzungsplan. Die hier anzutreffenden Ackerwertzahlen des 
Lössbodens liegen zwischen 54 im Südosten und 86 im Nordwesten. 
 
Wie im Antrag richtig fixiert, wird in den übergeordneten Planungen wie dem 
Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (LEP 2010, Grundsatz G 85) und dem Regionalen 
Entwicklungsplan der Region Magdeburg (REP 2. Entwurf vom 20.09.2020, Grundsatz G 84) 
grundsätzlich formuliert: „Die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf landwirtschaftlich 
genutzter Fläche sollte weitestgehend vermieden werden.“ 
 
Auch unter Berücksichtigung der aktuellen energiepolitischen Situation nach dem Überfall 
Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sieht die Stadt Aschersleben keinen Grund, von 
diesem Grundsatz des Erhalts landwirtschaftlicher Nutzfläche abzuweichen. Unter 
Berücksichtigung der weiteren Klimaveränderungen und das Wachstums der Weltbevölkerung 



Beschlussvorlage   10.01.2023 
VII/0527/23  / Beschluss zur Ablehnung der Durchführung eines Bauleitplanverfahrens an der Magdeburger Chaussee in Aschersleben Seite 2 
von 3 

 
hat die Produktion von landwirtschaftlichen Gütern das Primat. 
 
Zuständigkeit: § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
                            § 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt: 
Der Antrag der Green Energy 030 GmbH & Co. KG vom 23.12.2022 zur Einleitung eines 
Bauleitplanverfahrens für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Photovoltaik“ zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage in der Flur 28 
Flurstücke 1/4 und 65 an der Magdeburger Chaussee in Aschersleben wird abgelehnt. 
 
 
_________________ 
Oberbürgermeister 
 
 
Anlagen: 

 Antrag der Green Energy GmbH & Co. KG 
 Übersichtsplan Ackerwertzahlen 
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN: 
 
1. Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung: 
 planmäßige Aufw./Ausz. Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
    
 planmäßige(r) Ertr./Einz. Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
 
2. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung: 
 
  überplanmäßig  außerplanmäßig 
  Es entstehen unmittelbare Ausgaben von:       EUR 
  Zur Deckung werden verwendet: 
   Buchungsstelle       
   Buchungsstelle       
   Buchungsstelle       
3. Übersehbare Folgekosten: 
 
  An Folgelasten entstehen Kosten in Höhe von:        EUR 
  erwartete Einnahmen:       EUR 
     
  anzeigepflichtig  genehmigungspflichtig 
  Bekanntmachung   Änderung im Ortsrecht 
 

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STELLENPLAN: 
    
      Stellenerweiterung                                  Stellenreduzierung 
       
DEMOGRAFIE-CHECK:   

Die Maßnahme ist demografierelevant:          Ja            Nein  
Die Maßnahme ist verantwortbar:          Ja            Nein  

Weiterführende Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung 
 
BEMERKUNGEN:  

 zur Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat 
 Projektverantwortlicher/Ansprechpartner:       
      

      
   

 
 
 
 

Dezernentin 
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